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Vorwort 

Der Konflikt zwischen Kunstfreiheit  und Jugendschutz gehört zu den 
umstrittensten und kompliziertesten Problemen der Grundrechtsdogmatik, wie 
vor allem die ständig wechselnde Judikatur des BVerwG zeigt. Die vorliegen-
de Arbeit versucht, diese verfassungsrechtliche  Spannungslage in ihren ver-
schiedenen Aspekten zu durchleuchten, den dabei erzeugten Abwägungsfra-
gen näherzukommen und konsensfähige Kollisionslösungen zu entwickeln. 
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Dr. Peter Lerche, für seine Denkanstöße und seine vielfältige Förderung 
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Rupert Scholz, dem Zweitreferenten  dieser Arbeit. 
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Anfertigung dieser Arbeit ermöglichte. Schließlich will ich auch meinen 
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Einleitung 

Α. Einfuhrung in die Problematik 
Der Fragenkreis der verfassungsrechtlichen  Spannungslagen und ihrer 

Schlichtung nimmt eine zentrale Rolle im heutigen Verfassungsrecht  ein1. 
Wer aber glaubt, daß sich in diesem Bereich konsensfähige und tragfahige 
Lösungen entwickelt haben, irrt. Nur in einem Punkt scheinen Judikatur und 
Lehre einig zu sein: "Abwägung" soll die "Zauberformel"  heißen, durch die 
die widerstreitenden Verfassungsrechtsgüter  zum Ausgleich gebracht werden 
müssen2. 

Über die Frage aber, von wem und - vor allem - nach welchen Kriterien 
diese Abwägung vorzunehmen ist, wird in aller Regel hinweggegangen. Die 
Entwicklung der konkreten Maßstäbe, nach denen die jeweilige Abwägung zu 
erfolgen hat und der Konflikt zwischen den aufeinanderprallenden  Verfas-
sungsrechtsgütern zu schlichten ist, bleibt - nach wie vor - das eigentliche De-
siderat der Dogmatik der verfassungsrechtlichen  Spannungslagen. 

Als ein Beitrag in diese Richtung versteht sich die vorliegende Arbeit. Sie 
soll einen verfassungsrechtlichen  Konflikt, denjenigen zwischen Kunstfreiheit 
und Jugendschutz, in seinen verschiedenen Aspekten durchleuchten und vor 
allem die näheren Kriterien herausarbeiten, die für die Lösung dieser Span-
nungslage maßgeblich sind. 

Der Versuch, die Kollision zwischen Kunstfreiheit  und Jugendschutz in den 
Griff  zu bekommen und Ansätze zu ihrer Schlichtung zu entwickeln, ist gewiß 
mit erheblichen Schwierigkeiten und Unsicherheiten verbunden. 

Der Grund dafür liegt zunächst in den konkreten Jugendschutzvorschriften, 
die mit dem Grundrecht der Kunstfreiheit  in Konflikt geraten können: sie 
bedienen sich recht unbestimmter, wertausfüllungsbedürftiger  und in ihrer Be-
deutung höchst umstrittener Begriffe,  beziehen sich auf einen Bereich, in dem 

1 Vgl. dazu statt vieler Bethge,  Zur Problematik von Grundrechtskollisionen; Blaesing, 
Grundrechtskollisionen; Schlink,  Abwägung im Verfassungsrecht;  Harald  Schneider,  Die Güter-
abwägung des Bundesverfassungsgerichts bei Grundrechtskonflikten;  Schwacke,  Grundrechtliche 
Spannungslagen. 

2 Siehe dazu unten im 3. Kapitel, A I . 
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sichere und wissenschaftlich erhärtete Kenntnisse fehlen, und werfen eine Rei-
he von verfassungsrechtlichen  Fragen auf3. 

Die Bewältigung der Kollisionslage zwischen Kunstfreiheit  und Jugend-
schutz wird aber nicht zuletzt durch die Eigenart des Grundrechts der Kunst-
freiheit  erschwert. 

Denn die Erfassung des Kunstbegriffs  und damit des Schutzbereichs der 
verfassungsrechtlichen  Kunstfreiheitsgarantie  stellt - verständlicherweise -
eine schwierige Aufgabe dar, wobei die vorbehaltlose Gewährleistung dieses 
Grundrechts in Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG zusätzliche Komplikationen verur-
sacht4. Dazu kommt, daß sowohl Kunst als auch Jugendschutz besonders viel-
gestaltige, dynamische und entwicklungsoffene  Bereiche sind. 

Alle diese Faktoren machen das Verhältnis zwischen den beiden Rechts-
gütern komplizierter und erschweren den Versuch der Herausarbeitung von 
konsensfähigen und sachgerechten Kollisionslösungen. Es ist deshalb kaum 
erstaunlich, daß das BVerwG seine Rechtsprechung in diesem Gebiet nicht 
weniger als dreimal grundlegend geändert hat. 

Stand das BVerwG zunächst auf dem Standpunkt, daß die Kunstfreiheit  im 
Rahmen des GjS dem Jugendschutz generell vorgehe5, hat es einige Jahre 
später diese Meinung dahingehend modifiziert,  daß nur Kunstwerke mit 
einem bestimmten Maß an künstlerischem Niveau den Vorrang vor den Inte-
ressen der Jugend genießen könnten6. 

Von dieser Auffassung  ist das BVerwG aber in seiner späteren 
Rechtsprechung abgewichen: das künstlerische Niveau dürfe danach (auch) im 
Jugendschutzrecht keine Rolle spielen, die Lösung des vorliegenden Wider-
streits müsse vielmehr nur nach Maßgabe der Schwere der Jugendgefahrdung 
erfolgen. So gewinne die Kunstfreiheit  das Übergewicht bei den "schlicht" ju-
gendgefährdenden Schriften des § 1 Abs. 1 GjS, während umgekehrt den Be-

3 Siehe zu all diesem unten im 1. Kapitel. 

4 Siehe dazu unten ini 2. Kapitel. 

5 Vgl. BVerwGE 23, 104 [110]; 23, 112 [119]; 25, 318 [328]. 

6 Vgl. BVerwGE 39, 197 [207]. Hierbei muß aber betont werden, daß der Unterschied mit den 
vorherigen (in Fn. 5 zitierten) Urteilen nicht so groß ist, wie in der Literatur oft angenommen wird. 

Denn auch in diesen vorherigen Entscheidungen hat das BVerwG einen qualitativen Kunstbegriff 
aufgestellt ("echte", "ernstzunehmende" Kunst, vgl. BVerwGE 23, 104 [106ff];  23, 112 [120]; 25,318 
[327f]) und auf diese Weise den dort vertretenen absoluten Vorrang der Kunstfreiheit gewissermaßen 
modifiziert. 
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langen des Jugendschutzes der Vorrang bei den offensichtlich  schwer jugend-
gefährdenden Schriften des § 6 GjS einzuräumen sei7. 

Aber auch daran hat das BVerwG nicht festgehalten. Katalysator für eine 
neue Änderung seiner Rechtsprechung war diesmal die "Mutzenbacher"-Ent-
scheidung des BVerfG, die eine Einzelfallabwägung zwischen Kunstfreiheit 
und Jugendschutz verlangt hat8. 

Den bundesverfassungsgerichtlichen  Vorgaben beugt sich das BVerwG in 
seiner jüngsten Judikatur, die von der Erforderlichkeit  einer Einzelfallabwä-
gung sowohl bei den "schlicht" als auch bei den offensichtlich  schwer jugend-
gefährdenden Kunstwerken ausgeht9. 

Damit scheint es so zu sein, daß man zu einer weitgehend konsensfähigen 
Lösung gekommen ist. Aber eine Reihe von Fragen bleibt noch offen.  Wann 
liegt ein Kunstwerk vor und wann ist es als jugendgefährdend zu qualifizieren, 
so daß eine Kollision zwischen Kunstfreiheit  und Jugendschutz entsteht? Wo-
her leitet das Rechtsgut "Jugendschutz" die verfassungsrechtliche  Legitimation 
ab, der Kunstfreiheit  Grenzen zu ziehen? 

Wie verhält sich die Forderung nach einer Einzelfallabwägung mit den 
Prinzipien des Vorbehalts des Gesetzes und der Rechtssicherheit und welche 
Rolle kann der Gesetzgeber bei der Konfliktschlichtung der widerstreitenden 
Belange spielen? Und vor allem: nach welchen genaueren Kriterien ist die 
Abwägung zwischen Kunstfreiheit  und Jugendschutz vorzunehmen? 

B. Gang der Untersuchung 
Befaßt man sich mit dem Konflikt zwischen Kunstfreiheit  und Jugend-

schutz, dann stellt sich zuerst die Frage, wo eine solche Kollision entstehen 
kann. 

7 Vgl. BVerwGE 77, 75 [80ff];  BVerwG, BPS-Report 2/1987, 1 [3ff]. 

8 Vgl. BVerfGE 83, 130 [143ff],  wobei allerdings unklar ist, ob das BVerfG diese 
Einzelfallabwägung sowohl für die offensichtlich  schwer als auch für die "schlicht" jugend-
gefährdenden Kunstwerke erfordert  oder ob es vielmehr im Bereich der "schlichter" Jugendgefährdung 
einen generellen Vorrang der Kunstfreiheit angenommen hat (siehe dazu unten im 3. Kapitel, Β I ) . 

Als Vorläufer  der "Mutzenbacher"-Entscheidung kann das "Opus Pistorum"-Urteil des BGH 
bezeichnet werden, das - zumindest für die offensichtlich  schwer jugendgefährdenden Kunstwerke -
eine Einzelfallabwägung zwischen Kunstfreiheit und Jugendschutz verlangt hat (BGHSt 37, 55 
[62ff]). 

9 Vgl. BVerwGE 91,211 [212f]; 223 [224ff];  BVerwG, JMS-Report 1/1993,9f. 


